
Volksbank in der Region eG, Tübingen 
IBAN: DE39 6039 1310 0548 1180 00 

  Gläubiger-ID: DE09ZZZ00000425831 
  Eingetragener Verein im VR 350043 
  beim Amtsgericht Stuttgart 
 

Turnverein Bronnweiler 1898 e.V. 
Geschäftsstelle 
Plattachstr. 12/1, 72770 Reutlingen 
haefner-lina@gmx.de 
Mobil 0176 84263340 

 

 
 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Turnverein Bronnweiler 1898 e.V.  
 
        Jugendmitglied                       Einzelmitglied                      Familienmitgliedschaft   
 

Name  

Vorname  

Geburtsdatum  
Abteilung im 
Verein 

 

Postleitzahl  Wohnort  

Straße und 
Hausnummer 

 

E-Mail Adresse  

 
bei Familienmitgliedschaft Partner und Kinder eintragen 

Name Vorname Geburtsdatum Abteilung im Verein 

    

    

    

    

    

Mit der geleisteten Unterschrift bestätige ich die Anerkennung der Vereinssatzung (Einsicht bei der Geschäftsstelle) 

 

___________________________________                               ________________________________ 
Ort / Datum                                                                                  Unterschrift Antragsteller / gesetzl. Vertreter 
 

SEPA-Lastschriftmandat  

  Ich/ Wir ermächtige(n) Zahlungen von meinem/ unserem Bankkonto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
  weise(n) ich/ wir unser Kreditinstitut an, die vom Turnverein Bronnweiler 1898 e.V. auf meinem/ unserem 
  Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Kontoinhaber: Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Kreditinstitut  

IBAN  

Ort, Datum Unterschrift 

      Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
       verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Turnverein Bronnweiler 1898 e.V. 
    Aufnahmeantrag 
 

 

Jahresbeiträge 
ab 01.01.2023: 
 
Jugend     36 EUR 
Einzel       60 EUR 
Familie     80 EUR 
 
Jugendbeitrag bis 
18 Jahre 
 
Beitragseinzug erfolgt 
am 1.3. des Jahres 
 
Der freiwillige Austritt 
kann nur zum Schluss 
eines Kalenderjahres 
erfolgen und ist dem 
Verein min. 8 Tage vor 
Jahresablauf schriftlich 
anzuzeigen. 


